
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/5/16 7Ob399/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1956

Norm

ABGB §1041 C1

ZStG §1

1. ABGB § 1041 heute

2. ABGB § 1041 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Begehren auf Zahlung des jeweiligen angemessenen Benützungsentgeltes, wenn die Benützung ohne Rechtstitel

erfolgt. Die Erhöhung kann schon von dem Tage an gefordert werden, an dem der Benützer von dem gerechtfertigten

Begehren auf Erhöhung Kenntnis erhielt.
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